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STADT JEVER  
Der Bürgermeister 

 

 

Vorlagen-Nr.: BV/0355/2016-2021 

Vorlage-Art: Beschlussvorlage Datum: 15.11.2017 

  Ansprechpartner/in: Frau Keller 

Gremium: Datum: Status: 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften 27.11.2017 Ö 

Verwaltungsausschuss 05.12.2017 N 

Rat der Stadt Jever 14.12.2017 Ö 

 

  

  

Sachbearbeiter/in 

  

  

Abteilungsleiter 

  

  

Mitzeichner/in 

  

  

Bürgermeister 

 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Jever; 
Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2018 
 

Sachverhalt: 
Auf der Grundlage der Betriebsabrechnung für das Abrechnungsjahr 2016 und der 
vorliegenden Daten des Jahres 2017 ist die beigefügte Gebührenbedarfsberechnung 
für das Jahr 2018 erstellt  worden. Das Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung 
zeigt eine kostendeckende Gebühr von 1,344474650 EUR je lfd. Meter Straßenfront, 
gerundet 1,34 EUR. 
 
Der Gebührensatz für das Jahr 2017 betrug ebenfalls 1,34 EUR je lfd. Meter 
Straßenfront. Eine Änderungssatzung ist daher entbehrlich. 
 
In der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2018 sind Sachkosten in Höhe von 
136.500,00 Euro berücksichtigt. Aus der Betriebsabrechnung 2016 ergaben sich 
Sachkosten in Höhe von 125.394,29 Euro. Die Kostenzunahme ist durch die 
gestiegenen Entsorgungskosten des Straßenkehrichts  bedingt. Die 
Gebührenbedarfsberechnung 2018 weist bei den Personalkosten das Niveau der 
Vorjahreskalkulation auf. 
 
Trotz der gestiegenen Entsorgungskosten kann der Gebührensatz des Vorjahres 
noch gehalten werden. Dieses resultiert daraus, dass in der  
Gebührenbedarfsberechnung 2017 eine Unterdeckung aus dem Jahr 2015 in Höhe 
von 3.000,00 Euro einbezogen wurde und sich aus der Betriebsabrechnung 2016 
eine Überdeckung in Höhe von 3.876,60 € ergab. Nach Verrechnung der restlichen 
vorzutragenden Unterdeckung des Jahres 2015 in Höhe von 1.191,52 Euro verbleibt 
ein vorzutragender Überschuss in Höhe von 2.685,08 Euro für das Jahr 2018. Durch 
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die gestiegenen Sachkosten ist der öffentliche Anteil, der von den Sachkosten 
abzusetzen ist, ebenfalls erhöht.  
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Veranschlagung im Haushalt:    ( ) ja  ( ) nein 

 

Beschlussvorschlag: 
a) Die vorgelegte Gebührenbedarfsberechnung der Straßenreinigung für 

das Haushaltsjahr 2018 wird mit Zustimmung zur Kenntnis genommen.  
b) Die Gebühr bleibt mit 1,34 EUR je Fegemeter unverändert.  

 
 
 

Anlagen: 
0355_BV-GBB 2018 Straßenreinigung 
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